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Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln umsetz en 

- Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit - 

 

Das Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung muss sich auch im Verwaltungs-
handeln erweisen. Hierfür spricht nicht nur die notwendige Vorbildfunktion der  
öffentlichen Hand; ihre Aktivitäten haben auch selbst relevante Auswirkungen auf 
die Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung. Dabei gilt es, ökonomische, öko-
logische und soziale Aspekte gleichermaßen zu beachten. 

Um der Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung Rechnung zu tragen, hat 
der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung in seiner Sitzung vom 
30. März 2015 in Weiterentwicklung des Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit 
vom 6. Dezember 2010 folgende Maßnahmen beschlossen: 

1. Weitere Ausrichtung von Bundesliegenschaften an den Anforderungen des 
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen 

2. Maßnahmen zum Klimaschutz als Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneut-
ralen Bundesverwaltung 

3. Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Wärmeversorgung) in Bun-
desgebäuden  

4. Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplans für Dienstliegenschaf-
ten 

5. Ausrichtung von Nutzung und Betrieb der Liegenschaften des Bundes an-
hand von Energie-/Umweltmanagementsystemen 

6.  Weitere Ausrichtung der öffentlichen Beschaffung am Leitprinzip einer 
nachhaltigen Entwicklung  

7.  Aufnahme von Nachhaltigkeitskriterien für Kantinenbetrieb 

8. Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Kompensation verkehrsbeding-
ter und standortbezogener CO2-Emissionen (insbesondere bei Arbeitswe-
gen, Dienstreisen)  

9. Stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Organisation 
von Veranstaltungen der Bundesministerien und nachgeordneten Behörden  

10.  Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit für Beschäftigte mit Familien und 
Pflegeaufgaben sowie zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen 

11. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung - Piloterhebung Migrationshinter-
grund 

12.  Überprüfung des Programms nach vier Jahren. 
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Zu den Maßnahmen im Einzelnen: 

1. Bundesliegenschaften (Gebäude und Außenanlagen) werden an den 
Anforderungen des Bewertungssystems Nachhaltiges Ba uen (BNB) 
ausgerichtet.   

a) Der Leitfaden Nachhaltiges Bauen 2013 ist für de n Neubau, die 
Sanierung sowie die Nutzung und den Betrieb von Bun desliegen-
schaften anzuwenden. Das „Silber-Niveau“ des BNB is t als Min-
deststandard für zivile Bundesbauten einzuhalten. F ür Neubau-
maßnahmen im Geschäftsbereich des BMUB soll unter B eachtung 
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit darauf hinge wirkt werden, 
generell den „Gold-Standard“ zu realisieren. Bei Be standssanie-
rungen soll dieser Standard an ausgewählten Projekt en erprobt 
werden. BMUB übernimmt dabei eine Vorbildrolle für den gesam-
ten Bundesbau. 

b) Auf Basis der Erfahrungen bei der praktischen Um setzung wird 
der Leitfaden Nachhaltiges Bauen bis Ende 2015 über arbeitet. Da-
zu sollen bereits eingeführte Nutzungsprofile (Krit erien und 
Benchmarks) überprüft und fortentwickelt werden. Di es betrifft u.a. 
Zielsetzungen, die sich aus der „Strategie zur vorb ildlichen Be-
rücksichtigung von Biodiversitätsbelangen auf allen  Flächen im 
Besitz des Bundes“ (StrÖff) ableiten.  

 Darüber hinaus werden ab 2015 in das BNB Kriterien  aufgenom-
men, die Folgen des Klimawandels berücksichtigen (K riterien-
steckbrief „Widerstandsfähigkeit gegen Naturgefahre n“ (Extrem-
wetterereignisse)).  

c) Gleichzeitig wird das BNB um weitere Nutzungsart en wie z.B. für 
Unterrichtsgebäude im Bestand und überbetriebliche Ausbil-
dungsstätten (Zuwendungsbau) ergänzt. 

Zur Umsetzung, Verbreitung der Anforderungen in der  Praxis sowie 
Überprüfung dienen folgende Schritte: 

- Zur Unterstützung der Bundesbauverwaltungen bei der  sachge-
rechten Umsetzung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen  wird bis 
zum IV. Quartal 2015 ein elektronisch gestütztes Pr ojektmanage-
mentsystem (eBNB) eingeführt. Gleichzeitig sind Dat enbanken für 
die umwelt– und gesundheitsbezogene Baustoffwahl (w ie z.B. 
WECOBIS, ökobau.dat) fortzuentwickeln.  
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- Die bis Ende 2014 vom Bundesinstitut für Bau-, Stad t- und Raum-
forschung (BBSR) übernommenen Leistungen der Beratu ng und 
Zertifizierung für Baumaßnahmen des Bundes werden a b 2015 von 
den Fachaufsicht führenden Ebenen (FfE) in den Länd ern und vom 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) in eig ener Zu-
ständigkeit übernommen. Die Aufgabenübernahme wird bis Mitte 
2015 abgeschlossen.  

- Der Umsetzungsgrad des Leitfadens Nachhaltiges Baue n (Bun-
desbau in den Ländern und BBR) wird jährlich vom BB SR für den 
Monitoringbericht dieses Maßnahmenprogramms ausgewe rtet. 

- Anfang 2017 werden die Umsetzung des BNB und für Bu ndesbau-
ten relevante Erfahrungen zum Nachhaltigen Bauen in sgesamt in 
einem Bericht des BBSR und der Bundesanstalt für Im mobilien-
aufgaben (BImA) „Nachhaltigkeit im Bundesbau“ evalu iert.  

- Die Schulungen zur Anwendung und Umsetzung des Leit fadens 
Nachhaltiges Bauen werden bedarfsorientiert fortgef ührt. Zudem 
werden die Schulungsangebote durch e-learning-Schul ungsreihen 
ergänzt.  

- Länder und Kommunen werden bei der Umsetzung des Le itfadens 
Nachhaltiges Bauen über den Runden Tisch Nachhaltig es Bauen 
des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB) und über das BBSR informiert u nd beraten. 
Weiterhin soll in diesem Rahmen die Umsetzung der N achhaltig-
keitsbewertung auf Landes- und kommunaler Ebene ges tärkt wer-
den. 

2. Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Bundesverwal tung trägt die Bun-
desregierung vor allem mit Maßnahmen im Bereich der  Bundesliegen-
schaften, durch die Einführung von Energie- und Umw eltmanagement-
systemen sowie mit Maßnahmen für eine nachhaltige B eschaffung und 
nachhaltige Mobilität aktiv zum Klimaschutz bei.  

Zur Erfassung der Fortschritte  

a) werden die Energieverbräuche, Anteile der erneue rbaren Energien 
und CO 2-Emissionen der Bundesliegenschaften (Bereitstellun g 
von Wärme und Strom) und im Bereich Mobilität (Dien streisen und 
Fuhrpark) systematisch erhoben (s. Maßnahmen 5 und 8). Ände-
rungen gegenüber dem Vorjahr werden jeweils erläute rt.  
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 b) wird von jedem Geschäftsbereich auf Basis der I st-Emissionen 
jährlich eine Liste mit Maßnahmen erstellt, mit den en CO2-
Emissionen vermieden, reduziert und/oder kompensier t werden 
sollen und soweit möglich das CO 2-Reduktionspotenzial bestimmt.  

 c) fasst BMUB unter Einbeziehung des Bundes-Energi ebeauftragten 
beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung die Sac hstände 
und deren Bewertung – aufbauend auf die jährliche B erichterstat-
tung zum Aktionsprogramm Klimaschutz – für den Moni toringbe-
richt zu diesem Maßnahmenprogramm zusammen.  

3. Die Bundesregierung baut die Nutzung erneuerbare r Energien (Wärme-
versorgung) in Bundesgebäuden (Neubau und Bestandsb au) aus. Öf-
fentliche Gebäude sollen für die Nutzung Erneuerbar er Energien in der 
Wärmeversorgung eine Vorbildfunktion ausüben. Die O ption, das EE-
WärmeG durch Anwendung des § 7 (Ersatzmaßnahmen) zu  erfüllen, 
wird daher so restriktiv wie möglich genutzt.   

4. Die Bundesregierung wird einen Energetischen San ierungsfahrplan 
Bundesliegenschaften (ESB) zur vorbildhaften Verbes serung des ener-
getischen Zustands von Dienstliegenschaften des Bun des erstellen. 
Zudem unterstützt der Bund die Länder, Kommunen und  sonstigen öf-
fentlichen Einrichtungen dabei, für ihre jeweiligen  Liegenschaftsbe-
stände ebenfalls energetische Sanierungsfahrpläne z u erstellen.  

5. Die Nutzung und der Betrieb der Liegenschaften d es Bundes werden 
anhand von Energie- und Umweltmanagementsystemen na chhaltig 
ausgerichtet. Ziel ist u.a., den Energie- und Resso urcenverbrauch zu 
reduzieren bzw. auf erneuerbare/nachwachsende Quell en umzustellen. 
Beim Energie- und Umweltmanagement werden Empfehlun gen des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen (s. Maßnahme 1) für das N utzen und Betrei-
ben von Gebäuden beachtet . BMUB wird im ersten Halbjahr 2015 einen 
Leitfaden zur Umsetzung von EMAS in Behörden vorleg en, der die Er-
fahrungswerte der EMAS-registrierten Bundesbehörden  und der BImA 
praxistauglich aufarbeitet. 

 a)  Energiemanagement  

- BMUB erstellt zusammen mit dem Bundes-Energiebeauft rag-
ten und im Einvernehmen mit der BImA und den Ressor ts ei-
ne Liste der für die Bundesliegenschaften zu erfass enden Da-
ten. 
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- BMUB stellt zusammen mit der BImA bis spätestens En de 
2015 sicher, dass die Energieverbrauchsdaten (Strom , Wär-
me, Anteile erneuerbarer Energien/anderer Energietr äger) für 
alle zivilen Bundesliegenschaften fortlaufend erfas st und an 
die für das Energiemonitoring, die Ermittlung von O ptimie-
rungspotenzialen sowie für den Energie- und CO 2-Bericht der 
Bundesregierung zuständigen Stellen übermittelt wer den. 
Gleiches wird vom BMVg für die militärischen und vo m AA für 
die nicht von der BImA bewirtschafteten Bundesliege nschaf-
ten sichergestellt. 

- Zur Steigerung der Energieeffizienz in zivilen Lieg enschaften 
prüft die BImA den Einsatz von Energie-Contracting auch im 
Rahmen des ESB. Das Auswärtige Amt (Berlin) führt d as be-
reits 2011 begonnene Energie-Contracting fort. BMVg  prüft 
einzelfallbezogen Contractingmöglichkeiten bei mili tärischen 
Liegenschaften.  

- Die BImA führt bis Ende 2015 ein Energiemonitoring für von 
ihr bewirtschaftete zivile Dienstliegenschaften ein , auf dessen 
Basis eine individuelle Energieberatung gegenüber d em Nut-
zer erfolgen kann.  

- Mit der Informations- und Motivationskampagne „miss ion E“ 
sensibilisiert die BImA die Beschäftigten der von i hr bewirt-
schafteten zivilen Liegenschaften durch direkte Ans prache 
und schult in Seminaren energieeffizientes Verhalte n am Ar-
beitsplatz und im privaten Bereich. BMVg hat in sei nem Be-
reich die „mission E“ bereits durchgeführt und wird  eine ent-
sprechende Energiesparaktion neu auflegen.  

- Im Rahmen der Arbeiten der vom IT-Rat gebildeten Pr ojekt-
gruppe Green-IT wird trotz der zu erwartenden Leist ungsstei-
gerung eine Konsolidierung des Zielwerts des durch den IT-
Betrieb verursachten Energieverbrauchs (390 GWh/Jah r) aus 
dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2017 angestrebt.  

- Bei der Bewertung der Energie- und Ressourceneffizi enz in 
Rechenzentren werden grundsätzlich die Kriterien de s Blauen 
Engels für einen energieeffizienten Rechenzentrumsb etrieb 
angewendet. Die Geschäftsstelle der Projektgruppe G reen IT 
im BMUB führt hierzu 2015 einen Workshop durch. 

b)  Umweltmanagement 
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Die von der BImA entwickelte dreistufige „liegensch aftsbezogene 
Umweltmanagementstruktur LUMAS ®“ (LUMA/LUMAS/LUMAS Plus ) 
für die zivilen Dienstliegenschaften wird in den vo n ihr bewirt-
schafteten Liegenschaften sukzessive wie folgt umge setzt:  

- Die Basisstufe LUMA wird für alle o.g. Liegenschaft en bis En-
de 2015 eingeführt. Im ersten Schritt wurden bis En de 2014 al-
le umweltrechtlichen Anforderungen an den Liegensch aftsbe-
trieb identifiziert. Anschließend werden bis Ende 2 015 flä-
chendeckend liegenschaftsbezogene Umweltmanagement-  
und Ressourcenverbrauchs-Kennzahlen erhoben, die au f den 
wesentlichen EMAS-Kernindikatoren basieren (Energie effizi-
enz, Wasser, Abfall, Emissionen sowie natürliches U mfeld 
(Biologische Vielfalt) in Form von Flächenverbrauch ). 

- Bei der Aufbaustufe LUMAS, der auf die liegenschaft sseitigen 
Ressourceneinsparungen abzielenden Umweltmanagement -
systemstufe,  werden die liegenschaftsbezogenen Umw elt-
management- und Ressourcenverbrauchs-Kennzahlen aus -
gewertet und mögliche Optimierungsmaßnahmen identif iziert. 
Die BImA strebt an, in 50 Liegenschaften pro Jahr L UMAS 
einzuführen.  

- Zudem wird das Erweiterte Liegenschaftsbezogene Umw elt-
management- und Auditsystem (LUMAS Plus ) in mindestens 
acht Liegenschaften pro Jahr durch die jeweiligen N utzer zu-
sammen mit der BImA eingeführt. Dabei werden alle f ür die 
EMAS-Zertifizierung erforderlichen internen Schritt e durchge-
führt. Die Nutzer werden im Einführungsprozess von der BI-
mA beraten und dauerhaft in allen liegenschaftsbezo genen 
Belangen unterstützt und können das System auf eige nen 
Wunsch durch Umwelterklärung und externe Prüfung bi s zur 
EMAS-Registrierung fortführen.  

Mit Blick auf ihre besondere Vorbildfunktion prüfen  alle Ministe-
rien, ob sie über LUMAS Plus  hinaus ein öffentlichkeitswirksames 
EMAS-Zertifikat anstreben. BMUB wird hierzu Arbeits hilfen zur 
Verfügung stellen.  

BMVg entwickelt das Umweltmanagementsystem der Bund eswehr 
(UMS-Bw) fort. Die Umweltrechtskonformität der mili tärischen Lie-
genschaften ist durch entsprechende Regelungen und deren flä-
chendeckende Umsetzung sichergestellt. Die EMAS-
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Kernindikatoren (Energieeffizienz, Materialeffizien z, Wasser, Ab-
fall, Emissionen sowie Biologische Vielfalt (in For m von Flächen-
verbrauch)) werden erfasst. Eine Zentrale Dienstvor schrift (ZDv) 
„Umweltmanagementsystem der Bundeswehr“ wird erstel lt, in der 
das Managementsystem beschrieben wird. Sie wird die  existieren-
den Regelungen zum Umweltmanagement mit den entspre chen-
den Verantwortlichkeiten und Berichtspflichten umfa ssen. Die ZDv 
wird bis Ende 2015 fertiggestellt.  

6. Die öffentliche Beschaffung kann einen wesentlic hen Beitrag zur Stär-
kung der Nachhaltigkeit leisten. Durch gezielte Ber ücksichtigung von 
Qualität und Quantität bei der Beschaffung bestehen  erhebliche haus-
haltsneutrale Steuerungsmöglichkeiten im Sinne der Nachhaltigkeit. 
Zur weiteren Ausrichtung der öffentlichen Beschaffu ng der Behörden 
und Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltun g am Leitprinzip 
einer nachhaltigen Entwicklung dienen - im Rahmen d er geltenden 
rechtlichen Bestimmungen und unter Beachtung des ve rgaberechtli-
chen Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes - u. a. folgend e Maßnahmen:  

 a) Die Beschaffungsstellen der Behörden und Einric htungen sowie 
die vier zentralen Beschaffungsstellen haben eine w esentliche 
Rolle als Manager, Förderer und Berater für eine na chhaltige Be-
schaffung. Jede Behörde und Einrichtung sollte der Kompetenz-
stelle für nachhaltige Beschaffung (KNB) beim Besch affungsamt 
des BMI mindestens eine Ansprechperson für nachhalt ige Be-
schaffung benennen, die in ihrer Einrichtung mit de r Planung, Or-
ganisation und Durchführung konkreter Beschaffungsv orgänge 
betraut ist. Die Ansprechpersonen sind Bindeglied z wischen der 
KNB und den Bedarfsträgern ihrer Behörde.  

 b) Die Rahmenverträge des Kaufhauses des Bundes (K dB) können 
angesichts ihres Beschaffungsvolumens eine besonder e Hebel-
wirkung für die nachhaltige öffentliche Beschaffung  entfalten. Bei 
der Erstellung neuer sowie Erneuerung bestehender R ahmenver-
träge werden geeignete Nachhaltigkeitskriterien und  -leitfäden 
einschließlich der Anforderungen dieses Maßnahmenpr ogramms 
berücksichtigt.  

 c) Die Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien in nati onales Recht wird 
genutzt, um die nachhaltige Beschaffung in Deutschl and zu stär-
ken und weiterzuentwickeln.   
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 d) Die KNB ist zentrale Beratungs- und Information sstelle für die 
Bundesverwaltung. Sie unterstützt darüber hinaus di e Länder und 
Kommunen. Die KNB 

 - kann, soweit angezeigt, beratend bei der Vorbere itung und 
Erstellung von Rahmenverträgen mitwirken, die beim KdB 
eingestellt werden; 

 - entwickelt ihre Informations- und Beratungsfunkt ion unter 
Einbeziehung relevanter Akteure fort. Die Webplattf orm wird 
kontinuierlich mit Blick auf die Bereitstellung von  Handrei-
chungen und Leitfäden sowie Verknüpfung bestehender  ein-
schlägiger Webportale weiterentwickelt;  

 - pflegt das bisherige Netzwerk der Ansprechperson en für 
nachhaltige Beschaffung und baut dieses weiter aus,  um den 
Informationsfluss mit der KNB sicherzustellen und d en Aus-
tausch unter den Ansprechpartnern zu fördern;  

- organisiert eigene und nimmt an Veranstaltungen D ritter teil, 
insbesondere zur Verbreitung von Best-Practice-Beis pielen;  

- wird, um ihre Beratungsleistung zu optimieren, be i den Koor-
dinierungsgesprächen der vier zentralen Beschaffung sstellen 
und des KdB zu Nachhaltigkeitsfragen eingebunden; 

- entwickelt das 2014 begonnene Schulungsangebot st etig wei-
ter, u.a. wird die Einführung eines E-learning-Modu ls geprüft; 
bietet insbesondere Schulungen für die Ansprechpers onen 
für nachhaltige Beschaffung an und arbeitet mit der  BAköV 
und ggf. weiteren Ausbildungseinrichtungen bei der Weiter-
entwicklung der Fortbildungsangebote für nachhaltig e Be-
schaffung zusammen; 

- unterstützt die Sachstandserhebung für den jährli chen Moni-
toringbericht dieses Maßnahmenprogramms anhand eine s 
Fragebogens, bis eine Vergabestatistik (s. e)) aufg ebaut ist. 
Dabei werden die Abrufzahlen der Rahmenverträge des  KdB 
mit einbezogen. 

e) Die Allianz für nachhaltige Beschaffung, derzeit  unter Vorsitz des 
BMWi, wird unter aktiver Mitwirkung aller Ressorts und des Bun-
deskanzleramtes fortgeführt, auch mit Blick auf die  Zusammenar-
beit mit den Ländern und Kommunen.  
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Hierfür werden die Gespräche im Rahmen der Allianz mit den Län-
dern und den kommunalen Spitzenverbänden auch mit d em Ziel 
fortgesetzt, den Austausch zur Information der Besc haffer vor Ort 
zu fördern.  

Auf Basis einer noch bis 2016 laufenden Studie des BMWi wird ei-
ne zentrale Vergabestatistik, die auch Aspekte der nachhaltigen 
Beschaffung umfasst, aufgebaut. 

f) Die Behörden und Einrichtungen der Bundesverwalt ung berück-
sichtigen die folgenden Anforderungen im Rahmen der  geltenden 
rechtlichen Bestimmungen:  

- Bei der Beschaffung werden minimierte Lebenszyklu skosten 
(Lebenszeitkosten) berücksichtigt. 

- Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Be-
schaffung energieeffizienter Produkte und Dienstlei stungen 
(AVVEnEff), Geräte mit der jeweils höchsten Energie effizienz 
(z.B. Bürogeräte mit dem Blauen Engel) auszuschreib en.  

- Bei Ausschreibungen werden, wo dies bereits mögli ch ist, die 
Kriterien des Umweltzeichens „Blauer Engel“ verwend et; an-
sonsten werden die Kriterien oder Standards des Eur opäi-
schen Umweltzeichens, des Energy Star oder vergleic hbarer 
Label genutzt. Auftraggeber sollen durch Umsetzung der EU-
Vergaberichtlinien bei der Beschreibung der Leistun g und bei 
der Festlegung von Zuschlagskriterien unter bestimm ten Vo-
raussetzungen pauschal auf Gütezeichen verweisen kö nnen. 
Im Rahmen des ressortübergreifenden Projektes „Qual itäts-
check Nachhaltigkeitsstandards“ wird im Frühjahr 20 16 paral-
lel zur Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien e in Inter-
netportal an den Start gehen, das Beschaffungsstell en den 
Vergleich, die Bewertung und damit die Auswahl von Umwelt- 
und Sozialstandardsystemen und – siegeln ermöglicht . 

- In Umsetzung des Auftrags des IT-Rates für eine n achhaltige 
IT-Beschaffung sollen in den Rahmenverträgen des Kd B zu-
künftig die Nachhaltigkeitsmerkmale (z. B. Energiee ffizienz) 
der einzelnen IT-Produkte ausgewiesen werden; sozia le As-
pekte sind, soweit relevant und wo möglich, mit ein zubezie-
hen.  
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- Der Anteil des Einsatzes von Recyclingpapier mit dem Blauen 
Engel wird bis 2020 soweit möglich auf 95 % gesteig ert.  

- Broschüren und sonstige Veröffentlichungen werden  
nach Möglichkeit auf Recyclingpapier mit dem Blauen  
Engel gedruckt. 

- Typen von Anwendungen, für die generell kein Recy c-
lingpapier mit dem Blauen Engel verwendet wird, sin d 
für die jährliche Sachstandserhebung für dieses Maß -
nahmenprogramm darzustellen und in der Größenord-
nung zu quantifizieren.  

- Beim KdB stehen Rahmenverträge für Recyclingpapier 
mit dem Blauen Engel in verschiedenen Weißegraden 
zur Verfügung. Alle Behörden und Einrichtungen prüf en, 
ob und welches Recyclingpapier mit geringerem Weiße -
grad genutzt werden kann.  

- Die Energieeffizienz der Fuhrparks wird verbesser t; ausge-
nommen sind – wo erforderlich – Sonderfahrzeuge. Be i der 
Beschaffung handelsüblicher Dienstwagen soll bis 20 18 ein 
durchschnittlicher Emissionswert der Dienstwagenflo tte von 
110 g CO2/km und bis 2020 ein durchschnittlicher Emissi-
onswert der Dienstwagenflotte von 95 g CO 2/km erreicht wer-
den;  darüber hinaus soll der Anteil der insgesamt neu an ge-
schafften oder neu angemieteten Fahrzeuge mit einem  Emis-
sionswert unter 50 g (alternativ: elektrische Minde streichwei-
te von 40 km) über die bereits vereinbarten 10% hin aus weiter 
schrittweise bis 2020 auf mindestens 20% 1 erhöht werden.  

- Zudem wird angestrebt, vorrangig Fahrzeuge mit de n höchs-
ten Abgasstandards und möglichst geringen Lärmemiss ionen 
zu beschaffen. 

- Die Energieeffizienz der übrigen Fahrzeuge der Be hörden und 
Einrichtungen des Bundes soll ebenfalls und unter E inbezie-
hung möglicher alternativer bzw. Elektroantriebe ko ntinuier-
lich verbessert werden; ausgenommen sind – wo erfor derlich 
– Sonderfahrzeuge. 

                                            
1 Ergänzung „weiter schrittweise bis 2020 auf mindestens 20%“ durch Beschluss des Staatssekretärsaus-
schusses für nachhaltige Entwicklung am 24. April 2017 
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- Bis 2020 sind möglichst 50% der Textilien (ausgen ommen 
Sondertextilien) nach ökologischen und sozialen Kri terien zu 
beschaffen (z.B. nach Kriterien des Umweltzeichens Blauer 
Engel, dem EU-Umweltzeichen oder Global Organic Tex tile 
Standard (GOTS)). Im Jahr 2015 soll hierzu durch di e Exper-
tengruppe Standards und die Unterarbeitsgruppe Sozi alstan-
dards der Allianz für nachhaltige Beschaffung ein S tufenplan 
zur Umsetzung erarbeitet werden. 

- Bei der Beschaffung von Holzprodukten ist der Gem einsame 
Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten (Nachweis der le-
galen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung) zu beac hten. 
Darüber hinaus sollten Möbel  und andere Einrichtungsgegen-
stände hohe Anforderungen an den Umwelt- und Gesund -
heitsschutz erfüllen (z.B. Kriterien des Umweltzeic hens Blau-
er Engel nutzbar). 

- Bei geeigneten Ausschreibungen von Dienstleistung saufträ-
gen wird von den Bietern als eine Möglichkeit zum N achweis-
ihrer technischen Leistungsfähigkeit eine Zertifizi erung nach 
einem Umweltmanagementsystem (EMAS und ISO 14001 od er 
gleichwertige Standards) abgefragt.  

g) Es werden Einzelmaßnahmen geprüft, die sichern, dass sich das 
eigene Beschaffungs- und Bauwesen spätestens bis zu m Jahr 
2020 auch an biodiversitätserhaltenden Standards (B iodiversitäts-
strategie der Bundesregierung) orientiert. Hierzu w ird BMUB kon-
krete Biodiversitätskriterien als integraler Bestan dteil einer nach-
haltigen Beschaffung und eines nachhaltigen Bauens vorschla-
gen.  

h) Der Bezug von Ökostrom (verstanden als Strom zu 100 % aus er-
neuerbaren Energien) wird im Rahmen der Verfügbarke it fortge-
führt bzw. ausgebaut.  

7. Ausgewählte Kriterien der Nachhaltigkeit sollen mit Bezug auf den 2014 
neu aufgelegten Qualitätsstandard der Deutschen Ges ellschaft für Er-
nährung e. V. für die Betriebsverpflegung verpflich tend in der Kantinen-
richtlinie des Bundes aufgenommen werden.  

8. Zur weiteren Vermeidung, Reduzierung und Kompens ation verkehrsbe-
dingter und standortbezogener CO 2-Emissionen (insbesondere bei Ar-
beitswegen, Dienstreisen) tragen folgende Maßnahmen  bei: 
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a) Alle Bahnfahrten des Bundes (Ressorts, deren Ges chäftsbereich 
sowie die vom Bund finanzierten Einrichtungen) mit der Deut-
schen Bahn AG werden weiterhin klimaneutral durchge führt.  

 Im Rahmen der Vorschriften des Bundesreisekostenre chtes und 
sofern keine dienstlichen Gründe entgegenstehen, kö nnen Be-
schäftigte, wenn verschiedene Verkehrsmittel in Bet racht kom-
men, das Verkehrsmittel mit den niedrigeren CO 2-Emissionen wäh-
len (z. B. Zug statt Flugzeug). Bei Flugreisen soll en Direktflüge be-
vorzugt werden. Bei der Wahl eines Verkehrsmittels werden die 
Kosten für die Kompensation von CO 2-Emissionen berücksichtigt. 

b) Es wird angestrebt, dass alle Berufskraftfahrer und -fahrerinnen 
der Bundesverwaltung bis Ende 2016 ein Sprit-Spar-T raining ab-
solvieren. 

c) Die durch Dienstreisen und -fahrten per Flugzeug  und Dienstkraft-
fahrzeug verursachten CO 2-Emissionen werden kompensiert.  

d) BMVI und BMUB prüfen bis Ende 2015 die Einführun g eines Mobi-
litätsmanagements für die Bundesverwaltung einschli eßlich exter-
ner Mobilitätsmanager. 

e) Alle Behörden und Einrichtungen des Bundes stell en ihren Be-
schäftigten für Dienstgänge eine ausreichende Anzah l (ggf. Be-
darfsabfrage) an Dienstfahrrädern und Elektrofahrrä dern sowie 
Beschäftigten und Besuchern eingangsnahe, sichere u nd mög-
lichst überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügun g. Die Nutzung 
von Fahrrädern/Elektrofahrrädern für kurze und mitt lere Strecken 
wird in geeigneter Form behördenintern beworben. 

f) Das Job-Ticket-Angebot für die kostengünstige Nu tzung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs für dienstliche und private Fahr-
ten wird fortgeführt und, wo angezeigt, ausgeweitet . Bei der Ein-
führung kann auf das Bundesverwaltungsamt als zentr aler Dienst-
leister rund um das Job-Ticket für Behörden des Bun des und an-
dere bundesnahe Einrichtungen zurückgegriffen werde n. 

g) Die Ressorts einschließlich der Geschäftsbereich e und die vom 
Bund finanzierten Einrichtungen werben für die Bete iligung ihrer 
Beschäftigten an der Aktion „Mit dem Fahrrad zur Ar beit“ (jeweils 
Juni-August). 
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h) Um Umweltbelastungen durch Dienstreisen zu verme iden, sollen 
die technischen Möglichkeiten für die Durchführung von Video-
konferenzen weiter verbessert und ausgebaut werden (Teleprä-
senz, hochauflösende digitale Videoformate). BMI in formiert den 
Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklun g spätestens 
bis Ende 2015 über die ergriffenen und ggf. weiter geplanten tech-
nische Maßnahmen . 

9.  Die Behörden und Einrichtungen der Bundesverwal tung orientieren 
sich bei der Vorbereitung und Durchführung von Vera nstaltungen, ins-
besondere Großveranstaltungen, an dem Leitfaden für  die nachhaltige 
Organisation von Veranstaltungen  (s. Anlage).  

 Die Behörden und Einrichtungen werden auf die Empf ehlungen des 
Leitfadens in geeigneter Weise (z. B. in Hausmittei lungen) hinweisen 
und auf die Umsetzung, soweit haushalts-/vergaberec htlich und organi-
satorisch möglich sowie wirtschaftlich vertretbar h inwirken. Das Bun-
despresseamt wird die Bekanntmachung des Leitfadens  unterstützen.  

 Alle Ressorts (einschließlich Geschäftsbereiche) k önnen in 2015 eine 
(Groß-)Veranstaltung melden, für die die Geschäftss telle des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung Unterstützung bei der nachh altigen Planung 
und Umsetzung sowie einen Erfahrungsaustausch zu gu ten Beispielen 
und etwaigen Hemmnissen anbietet. 

10.  Zur besseren Vereinbarkeit für Beschäftigte mit Fam ilien- und Pflege-
aufgaben sowie gleichberechtigten Teilhabe von Frau en und Männern 
an Führungspositionen ergreifen die Bundesressorts bedarfsbezogen 
weitere Maßnahmen oder verstärken bestehende Aktivi täten: 

 a) Mentoring- und Qualifizierungsprogramme, die sp eziell auf die 
Themen Frauen in Führungspositionen sowie Vereinbar keit von 
Beruf und Familie bzw. Pflege ausgerichtet sind. Da rüber hinaus 
wird empfohlen, die beiden Themen verstärkt in Fort bildungspro-
grammen zu berücksichtigen: 

 b) Ermöglichung von Führen in Teilzeit (ggf. auch über „Doppelköp-
fe“ mit echtem Job-Sharing); dabei soll „Führen in Teilzeit“ für alle 
Führungsebenen betrachtet werden. Die Inanspruchnah me von 
Teilzeit soll der Wahrnehmung einer Führungsaufgabe  auch dann 
nicht im Wege stehen, wenn sie nicht vollzeitnah is t;  

 c) verstärkte Fortbildungsmöglichkeiten für Teilze itkräfte im Fortbil-
dungsprogramm der BAköV sowie bei Inhouse-Fortbildu ngen. Der 
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Bedarf kann im Rahmen von Beschäftigtenbefragungen ermittelt 
werden; 

 d) Erhöhung der Akzeptanz für die Wahrnehmung fami liärer Verant-
wortung durch die Sensibilisierung im Rahmen von Fo rtbildungen 
für Führungskräfte, auch im Rahmen des von den Ress orts ge-
meinsam mit der BAköV entwickelten Seminars für Füh rungskräf-
te. Mit Blick auf die familiären Pflichten der Besc häftigten wird an-
gestrebt, dass Besprechungen möglichst zwischen 09. 00 und 
15.00 Uhr stattfinden;  

 e) verstärkte Besetzung von Führungspositionen mit  Frauen  nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, um das Ziel de r Bundesre-
gierung einer gleichberechtigten Teilhabe von Fraue n und Män-
nern an Führungspositionen zu erreichen;   

 f) Angebot eines Familienservices; 

g) Unterstützung der Beschäftigten bei der Kinderbe treuung in Form 
von Angeboten für die reguläre Kinderbetreuung (eig ene Mini-
Kitas, Belegrechte/Kooperation mit bestehenden Einr ichtungen, 
Einrichten von Kindertagespflege/Großtagespflege) u nd/oder An-
geboten bei kurzfristigen Engpässen (Eltern-Kind-Zi mmer, mobiles 
Arbeiten);  

h) weitere Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arb eitsort mit ent-
sprechender Dienstvereinbarung; dazu gehört: 

-  Mobiles Arbeiten, Telearbeit und familien- oder pflegefreund-
liche Arbeitszeitmodelle sollten für Beschäftigte m it Familien- 
oder Pflegeaufgaben auf Antrag i.R. der dienstliche n Mög-
lichkeiten und arbeitsplatzbezogenen Voraussetzunge n er-
möglicht werden; 

-  bei der Öffnung des bisherigen Pilotprojektes La ngzeitar-
beitskonten für weitere Ressorts sollte darauf geac htet wer-
den, dass Teilzeitkräfte auch weiterhin teilnehmen können; 

- für Beschäftigte mit Familien- und Pflegeaufgaben s ollten die 
Ressorts bei Bedarf für einen befristeten Zeitraum Ausnah-
men von der Kernzeitregelung vorsehen  

i) Bündelung und Aufbereitung der Informationen zu Informations-
angeboten und Ansprechpartnern, insbesondere das vo m BMFSFJ 
initiierte Online-Portal www.wege-zur-pflege.de (Re launch zum  
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1. Januar 2015) und das Pflegetelefon zu allen Frag en rund um das 
Thema „Pflege“;  

j) Durchführung einer Befragung der Mitarbeiterinne n und Mitarbei-
ter in den Bundesressorts in jeder Legislaturperiod e über die in-
nerbetriebliche Zufriedenheit mit den bestehenden A ktivitäten der 
Ressorts zur Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf u nd Familie 
bzw. Pflege (einschließlich Familienservice). Sofer n möglich sollte 
diese Abfrage in die Prozesse zur Umsetzung des aud its berufund-
familie® oder andere Beschäftigtenbefragungen integ riert werden.  

 BMFSFJ bereitet einen Vorschlag für einen, in Teil en einheitlichen, 
in Teilen flexibel gestaltbaren Fragebogen vor, der  den individuel-
len Bedarfen der Ressorts Rechnung trägt, und stimm t diesen mit 
den Ressorts ab. 

Projekte und konkrete Handlungsempfehlungen zur Ver einbarkeit und 
der gleichberechtigten Teilhabe an Führungsaufgaben  in den Ressorts 
werden insbesondere auch durch die AG „Der öffentli che Dienst als 
attraktiver und moderner Arbeitgeber“ im Rahmen der  Demogra-
fiestrategie ausgearbeitet und deren Umsetzung gefö rdert. 

Den Ressorts wird empfohlen, im Hinblick auf die We iterentwicklung 
des Maßnahmenprogramms in 2018 die Sachstände zu de n o.g. Maß-
nahmen auch für die nachgeordneten Behörden zu erhe ben.  

11. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung - Pilote rhebung Migrationshin-
tergrund.  

Als Beitrag zum Ziel der Bundesregierung, den Antei l von Menschen 
mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst de s Bundes zu erhö-
hen, finden auf freiwilliger Basis in den Bundesmin isterien und weite-
ren Bundesbehörden Beschäftigtenbefragungen statt, die erstmalig den 
Anteil von Migrantinnen und Migranten an den Beschä ftigten erheben.   

12. Zum Stichtag 31. Dezember jeden Jahres wird der  Umsetzungsstand 
dieses Maßnahmenprogramms erhoben und in einem Moni toringbericht 
veröffentlicht. Das Maßnahmenprogramm wird nach vie r Jahren über-
prüft und weiterentwickelt. 

 

Das Maßnahmenprogramm gilt – vorbehaltlich der Ausf ührungen zu den 
einzelnen Maßnahmen – für alle Behörden und Einrich tungen der unmittel-
baren Bundesverwaltung. Soweit es die Rahmenbedingu ngen erfordern, 
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können die Ressorts im Ausland Ausnahmen von den An forderungen dieses 
Maßnahmenprogramms zulassen. 
 
Eine nachhaltige Finanzpolitik ist zentrale Vorauss etzung für eine nachhalti-
ge Entwicklung und ein wesentliches Element der Gen erationengerechtig-
keit. Ein wichtiger Schritt hierfür sind Haushalte ohne neue Schulden, die 
der Bundeshaushalt 2015 und der Finanzplan vorsehen . Vor diesem Hinter-
grund sind bei den vorgenannten Maßnahmen jeweils d ie haushaltsrechtli-
chen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamk eit des Verwaltungs-
handelns zu beachten. Finanzielle Spielräume sind h ierfür vorrangig zu nut-
zen, originäre Ressortaufgaben dürfen jedoch nicht beeinträchtigt werden. 
Insgesamt werden die Maßnahmen im Rahmen der jeweil igen geltenden Fi-
nanzplanansätze der Ressorts unter Vorbehalt der Ve rfügbarkeit der not-
wendigen Haushaltsmittel umgesetzt.  
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Leitfaden für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen 


